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INFORMATIONEN  POSITIONEN  FAKTEN  UMFRAGEN  ZAHLEN  PROGNOSEN   
 

Das neue Widerrufsrecht 
 
 

Am 11. Juni 2010 treten das Gesetz zur Um-
setzung der Verbraucherkreditrichtlinie, der 
zivilrechtliche Teil der Zahlungsdienstleister-
richtlinie sowie die Neuordnung der Vor-
schriften über das Widerrufs- und Rückgabe-
recht in Kraft. Die neuen Vorschriften haben 
unmittelbar Auswirkungen auf den Internet-
handel. Bestehende Widerrufsbelehrungen 
müssen termingenau an die veränderte 
Rechtslage angepasst werden, um Ab-
mahnungen zu entgehen. Eine Übergangs-
phase bzw. -regelung wird es nicht geben.  

Die wesentlichen Änderungen  

1. Widerrufsrecht  

Mit der Änderung des § 355 Abs. 2 BGB wird 
die Dauer der Widerrufsfrist bei Fernabsatzver-
trägen einheitlich geregelt, gleichgültig, ob der 
Vertrag über die eBay-Plattform oder einen 
anderen, eigenständigen Online-Shop ab-
geschlossen wurde.  

Unklarheiten über die Dauer des Widerrufs-
rechts gerade bei eBay-Shops hatten in der 
Vergangenheit zu einer Abmahnwelle geführt. 
Die Eigenart von eBay-Geschäften führten in 
diesen Fällen bislang zu einer Dauer der 
Widerrufsfrist von einem Monat, da eine Be-
lehrung über das Widerrufsrecht vor Vertrags-
schluss etwa auf der Händlerseite aufgrund 
fehlender Dauerhaftigkeit nicht der Textform im 
Sinne des § 126b BGB entsprach. Künftig 
reicht es aus, dass die entsprechende Be-
lehrung dem Verbraucher „unverzüglich“ nach 
Vertragsschluss zugeht. Dann beginnt die 14-
tägige Widerrufsfrist zu laufen.  

„Unverzüglich“ bedeutet, wie in § 121 I 1 BGB 
„ohne schuldhaftes Zögern“. Der Verkäufer 
muss demnach die erste ihm zumutbare 
Möglichkeit ergreifen, um dem Verbraucher die 
Widerrufsbelehrung in Textform mitzuteilen. 
Schuldhaftes Zögern liegt dann vor, wenn er 

nicht spätestens am Tag nach dem Vertrags-
schluss die Widerrufsbelehrung auf den Weg 
bringt. Eine E-Mail genügt der Textform, da auf 
sie dauerhaft zugegriffen werden kann; der 
Verbraucher kann diese so lange in seinem 
Postfach aufbewahren, wie er möchte. Das 
bloße Einstellen der Belehrung in die Internet-
plattform reicht nach wie vor grundsätzlich 
nicht aus.  

Die Neuregelungen betreffen auch die 
Musterwiderrufsbelehrung. Diese war bisher 
lediglich in der BGB-InfoV verankert, mit der 
Folge, dass ihr kein Gesetzesrang zukam und 
Verkäufer trotz Verweisung auf diese Muster-
widerrufsbelehrung Gefahr liefen, abgemahnt 
zu werden. Die neue Musterwiderrufs-
belehrung ist durch die Änderungen jetzt 
gesetzlich geregelt. Die Folge ist, dass es den 
ordentlichen Gerichten nicht mehr möglich sein 
wird, die Unvereinbarkeit der Musterbelehrung 
mit geltendem Recht zu monieren. Ein neuer § 
360 Abs. 3 BGB wird zudem bestimmen, dass 
bei Verwendung der Musterbelehrung davon 
auszugehen ist, dass diese den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.  

Auch wenn die Musterwiderrufsbelehrung 
inhaltlich im Wesentlichen unverändert ge-
blieben ist, müssen bislang verwendete Ver-
weisungen in jedem Fall angepasst werden, 
sofern diese sich auf die nach dem 11. Juni 
2010 nicht mehr gültige BGB-InfoV beziehen.  

Besondere Vorsicht müssen Händler walten 
lassen, die in der Vergangenheit bereits ab-
gemahnt wurden und eine sogenannte straf-
bewehrte Unterlassungserklärung unter-
zeichnet haben, da diese weiterhin gilt und zu 
beachten ist. Eine Anpassung der Widerrufs-
belehrung an die neue Rechtslage könnte zu 
einem Verstoß gegen die Unterlassungser-
klärung mit der Folge führen, dass die darin 
vereinbarte Vertragsstrafe fällig würde. In 
solchen Fällen muss geprüft werden, ob die 
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Unterlassungserklärung aufgrund der 
Gesetzesänderung gekündigt werden kann.  

2. Wertersatz für bestimmungsgemäße In-
gebrauchnahme  

Neu geregelt ist im eBay-Handel auch der 
Wertersatz für bestimmungsgemäße In-
gebrauchnahme durch den Käufer. Voraus-
setzung für den Wertersatz ist bisher die ent-
sprechende Belehrung spätestens bei Ver-
tragsschluss, was wiederum zu einer Un-
gleichbehandlung zwischen eBay-Verkäufern 
und Betreibern eines eigenen Online-Shops 
führte. Angelehnt an die Änderungen zum 
Widerrufsrecht ist es ab 11.06.2010 auch im 
eBay-Handel ausreichend, dass der Ver-
braucher unverzüglich nach Vertragsschluss in 
Textform belehrt wird.  

Zu beachten ist, dass bei der Neuregelung die 
aktuelle Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) zum Wertersatz noch 
nicht berücksichtigt wurde. Im September 2009 
hatte der EuGH entschieden, dass das 
deutsche Recht nicht im Einklang mit der 
Fernabsatzrichtlinie steht. Danach ist Wert-
ersatz erst dann möglich, wenn der Ver-
braucher die gelieferte Ware in einer Art und 
Weise genutzt hat, die über die Prüfung der 
Eigenschaften und der Funktionsfähigkeit der 
Ware hinausgeht. Weitere Voraussetzung ist, 
dass der Verbraucher über sein Widerrufsrecht 
belehrt worden ist oder anderweitig davon 
Kenntnis erlangt hat. Entsprechendes gilt für 
eine Verschlechterung der Sache.  

Da die Entscheidung des EuGH in der 
Gesetzesnovelle noch nicht berücksichtigt 
wurde, ist mit einer weiteren Gesetzes-
änderung zu rechnen.  

3. Rückgaberecht  

In der Vergangenheit hat auch die Frage, ob 
im  eBay-Handel ein Rückgaberecht ein-
geräumt werden kann oder nicht, für Dis-
kussionen gesorgt. Hintergrund der Diskussion 
ist, dass eine entsprechende Belehrung nach § 
356 I 2 Nr. 3 BGB in Textform vor Vertrags-
schluss auf solchen Auktionsplattformen nach 
geltendem Recht grundsätzlich nicht möglich 
ist.  

Durch die ersatzlose Streichung des § 356 I 2 
Nr. 3 BGB und den Verweis auf die Vor-
schriften zum Widerrufsrecht ist die Diskussion 

nun beendet. Die Folge ist, dass künftig auch 
beim eBay-Handel ein Rückgaberecht ein-
geräumt werden kann. 

 

Externe Links: 

http://www.trustedshops.de/shop-
info/kostenlos-downloaden-whitepaper-neues-
widerrufsrecht/?et_cid=13&et_lid=71  

_____________________________________ 

Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer IHK 
zu Rostock - nur erste Hinweise geben und 
erhebt daher keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung 
für die inhaltliche Richtigkeit nicht über-
nommen werden. 
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